
1 Einleitung in die Anforderungen der
Zertifizierung nach den BAR-Kriterien

1.1 Einleitung

Der rehabilitative Behandlungsansatz hat sehr früh Einzug in das ärztliche
und therapeutische Handeln gehalten. Vereinfacht dargestellt, versteht
man unter der Rehabilitation Maßnahmen zur Verhinderung, Linderung
oder Beseitigung chronischer Leiden oder Behinderungen. Verhinderung
chronischer Leiden bedeutet dabei die Beachtung des präventiven Ge-
dankens, aus einemAkutleiden keine Chronifizierung entstehen zu lassen.
Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der körperlichen und geistigen
Beweglichkeit ist heute mehr denn je Mittelpunkt des rehabilitationsme-
dizinischen Denkens sowohl im medizinischen als auch im Teilhabebe-
reich. Übergreifend geht es um die positive Beeinflussung der vorliegenden
Symptomatik, der Funktionalität und der sich daraus ergebenden sozialen
Kompetenz. Die Versorgung der Rehabilitanden/Patienten soll auf seine
individuellen Bedürfnisse ausgerichtet sein. Die Therapien sollen gemäß
eines an die Probleme der Rehabilitanden angepassten innovativen medi-
zinischen Konzeptes und auf der Basis evaluierter Standards geplant,
durchgeführt und regelmäßig geprüft werden. Hierbei ist der Rehabili-
tand/Patient aktiv einzubeziehen. Ziel der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR) ist es zudem, eine kompetente Anwendung objek-
tiver Kriterien zur Leistungsbeurteilung und zur Begutachtung der Reha-
bilitanden insbesondere für die Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu gewährleisten.

Die stationäre Rehabilitation soll eine Vorbereitung und Einbindung
der Möglichkeit zur persönlichen und berufsbezogenen Rehabilitation
ermöglichen.
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Auf der Grundlage eines vernetzten Konzeptes sollen alle Berufsgruppen
mit ihren entsprechenden Ressourcen sowohl personell als auch apparativ
kompetent zusammenarbeiten. Im Rahmen der bio-psycho-sozial be-
gründeten Herangehensweise im Rehabilitationsprozess soll der ganz-
heitliche und damit Fachgrenzen überschreitende Behandlungsansatz in
den Vordergrund treten. Festgelegte ökonomische Ansätze für die Durch-
führung von Rehabilitation sind die Vermeidung einer Erwerbsunfähig-
keit (Rehabilitation vor Rente) und die Vermeidung einer Pflegebedürf-
tigkeit (Rehabilitation vor Pflege). Durch die Rehabilitation soll sich ein
Nutzen für das Individuum und für die Gesellschaft entwickeln. Es
werden beispielsweise durch die Vermeidung einer Berentung und der
damit erreichten weiteren Erwerbstätigkeit die soziale Kompetenz des
Patienten und seine finanziellenMöglichkeiten positiv beeinflusst. Gleich-
zeitig ergeben sich doppelte Vorteile für die Gesellschaft durch die
Vermeidung einer Rentenzahlung und der Beitragszahlung in die Sozial-
systeme.

1.2 Grundsätzliche Anforderungen für ein
QM-System

Von zentraler Bedeutung ist die Anforderung an die stationären
Rehabilitationseinrichtungen ein teilhabeorientiertes Leitbild im inter-
disziplinären Team zu entwickeln. Hierbei sollen die Mitarbeiter in die
Entwicklung aktiv miteingebunden werden. Das Ergebnis des Entwick-
lungsprozesses soll dann allen an der Rehabilitation Beteiligten und
den Rehabilitanden mitgeteilt werden. Das erstellte Leitbild soll regel-
mäßig auf Aktualität geprüft und im Bedarfsfall weiterentwickelt
werden. Gefordert ist ein umfassendes Einrichtungskonzept mit inhalt-
lich konkreter Darstellung der indikationsspezifischen Rehabilitations-
schwerpunkte. Für das QM-System muss ein verantwortlicher Leiter
(Beauftragter der Leitung), z. B. der ärztliche Leiter, benanntwerden.Die
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Erfüllung von Basisanforderungen für das QM-System der Einrichtung
wurden von der BAR festgelegt und dienen als Grundlage für alle an-
erkanntenZertifizierungssysteme. Zentrale Inhalte sind zumBeispiel das
Prozessmanagement, das Beschwerdemanagement, das Schnittstellen-
management, die Umsetzung eines internen Kontrollsystems, die Teil-
nahme an der externen Qualitätssicherung (QS), ein Fehlermanagement
und die Erhebung der Rehabilitandenzufriedenheit. Ein besonderer
Aspekt wird in der Mitwirkung und Förderung der Mitarbeiter mittels
eines Personalentwicklungskonzepts gesehen. Alle getroffenen Regelun-
gen müssen in einer Dokumentation (QMH) zusammengeführt werden.
Die Prüfung des QM-Handbuchs auf Vollständigkeit in der Überein-
stimmung mit den Anforderungen stellt den ersten Schritt in einem
Zertifizierungsverfahren dar. Auch in Zertifizierungsverfahren, die
keine Verpflichtung für ein QM-Handbuch mehr sehen, muss dies
aufgrund der Vorgaben der BAR dennoch erfolgen. Die definierten
Grundanforderungen der BAR sind gemäß den Qualitätsdimensionen
nach Donabedian in die Strukturqualität, die Prozessqualität und die
Ergebnisqualität gegliedert. In den zur Verfügung stehenden Zertifizie-
rungsverfahren sind diese enthalten und durch Zusatzanforderungen
ergänzt. Je nach Wahl des zugelassenen Zertifizierungsverfahrens erge-
ben sich somit die entsprechenden Anforderungen, die zu erfüllten sind.
Die besondere Bedeutung der grundlegenden BAR-Kriterien zur Zerti-
fizierung der stationären Rehabilitationseinrichtungen wird gesehen in:

l Der berufsgruppen-, hierarchie- und fachübergreifenden Zusammen-
arbeit

l Der stetigen internen systematischen Bewertung des QM-Systems und
der Qualitätssicherung

l Der Identifizierung, Analyse und Verbesserung der Struktur-, Prozess-,
Ergebnisqualität

l Der Ausrichtung auf Bedürfnisorientierung aller an der Rehabilitation
Beteiligten
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1.3 Gesetzliche Grundlagen

Die Vereinbarung zur Verpflichtung für ein QM-System in Rehabilita-
tionseinrichtungenwurde imOktober 2009 als verbindliche Anforderung
für ein einrichtungsinternes QM-System beschlossen. Dies ist geregelt in
§ 20 Absatz 2a SGB IX: Verpflichtung zur Zertifizierung der Einrichtun-
gen im stationären Reha-Bereich ab 01.10.2009. Die herausgebende Stelle
ist von den Zertifizierungsgesellschaften zu suchen und die Deutsche
Rentenversicherung Bund lässt über die herausgebende Stelle die Zerti-
fizierungsstellen zu. Es besteht die Festlegung der Verpflichtung zur unab-
hängigen Zertifizierung durch einen unabhängigen Dritten. Der Nach-
weis über die Zertifizierung ist bis spätestens 01.10.2012 zu erbringen. Bei
Neuinbetriebnahme muss innerhalb eines Jahres eine Zertifizierung
erfolgen.

Es besteht somit eine Verpflichtung zur Zertifizierung der stationären
Rehabilitationseinheit nach den BAR-Kriterien. Die Auswahl des Zerti-
fizierers und des Verfahrens ist freigestellt. Je nach Verfahren gibt es
Zertifizierungsanforderungen, die zu erfüllen sind. Gemeinsame Grund-
lage sind immer die BAR-Anforderungen.Meistens besteht die zusätzliche
Integration oder Anlehnung an die Forderungen der DIN EN ISO
9001:2015. Mit Inkrafttreten der Zertifizierungspflicht müssen die Reha-
Einrichtungen innerhalb von drei Jahren ein von der BAR anerkanntes
Verfahren umgesetzt und mit einem gültigen Zertifikat nachgewiesen
haben. Nach Ablauf der Übergangsfrist haben neue Reha-Einrichtungen
innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Einrichtung die gefor-
derte Zertifizierung nachzuweisen. Reha-Einrichtungen, die mit Inkraft-
treten der Vereinbarung oder kurz danach nach einem anderen QM-
Verfahren zertifiziert sind, welches von der BAR noch nicht anerkannt
worden ist, gelten bis zum Ablauf des bisher gültigen Zertifikates als nach
§ 20 Abs. 2a SGB IX geeignet, jedoch längstens bis vier Jahre nach
Inkrafttreten der Vereinbarung.

l Der Ablauf der Zertifizierung erfolgt in folgenden Schritten:
l Verpflichtende Dokumentationsprüfung vorab (Handbuch),
l Vor Ort Prüfung durch akkreditierte Zertifizierungsstelle,
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l Nachbesserungsverpflichtung, Meldung an BAR bei Nichterfüllung
(max. neun Monate),

l Nachweis des Tatbestands mittels Zertifikat,
l Dreijährige Rezertifizierung und
l Kündigung des Versorgungs-/Belegungsvertrags bei Nichtzertifizierung.

Auch Ambulante Rehabilitationseinrichtungen und Einrichtungen der
stationären Vorsorge müssen derzeit nach der Vereinbarung nach § 137d
Abs. 1, 2 und 4 SGB V durch einen vorgegebenen Selbstbewertungsbogen
Nachweise zu einem internenQualitätsmanagement erbringen. Somüssen
ein internes QM-System und die Erfüllung der vorgegebenen Qualitäts-
kriterien nachgewiesen werden. Diese Selbstbewertung ist erstmalig bis
vorr. Mitte 2014 durchzuführen und einzureichen. Daher sind die
Qualitätskriterien als wesentliche leitende Bausteine in ein internes QM-
System einzubeziehen. Wenn eine ambulante Rehabilitationseinrichtung
bzw. die Einrichtungen der stationären Vorsorge bereits ein anerkanntes
Qualitätsmanagement-Zertifikat besitzt, wird keine Selbstbewertung
zusätzlich erforderlich.
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2 Grundlagen zum
Qualitätsmanagement

2.1 Was ist QM?

Eine Grundaussage zu Qualität

Qualität medizinischer und rehabilitativer Versorgung ist die Gesamtheit
der Merkmale eines Gesamtprozesses oder einzelner Bestandteile darin
hinsichtlich der Fähigkeit und Eignung, vorgegebene Anforderungen und
Erfordernisse im Sinne des Patienten oder Rehabilitanden und unter
Berücksichtigung des aktuellen fachlichen Standards der jeweiligen Fach-
gesellschaft zu erfüllen. Qualität in der Rehabilitation ist das Erbringen
eines vereinbarten indikationsspezifischen Leistungsstandards nach aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Eine Grundaussage zu Qualitätsmanagementsystemen

EinQualitätsmanagementsystem ist eine systematische Vorgehensweise in
der Ablaufsteuerung und Vernetzung von Abläufen und zur kontinuier-
lichenVerbesserung.Hierbei werden alle Tätigkeiten der Ausrichtung und
Ausgestaltung der Organisation, die Ziele, die internen und externen Ab-
läufe sowie Verantwortungen und das Schnittstellenmanagement festge-
legt.

Für einen richtigenQM-Systemaufbau ist eswichtig, die grundsätzlichen
Ziele und Strategien zu kennen und im Betrieb individuell festzulegen.

1. Die Erwartungen, Anforderungen und Erfordernisse von Rehabilitan-
den, überweisenden Ärzten, anderen Krankenhäusern, Kooperations-
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partnern Krankenkassen, Kostenträgern, Dienstleistern und Lieferan-
ten und der Gesellschaft im Umfeld der stationären Rehabilitation
müssen einbezogen und sollten erfüllt werden.

2. Die Qualität und das Qualitätsmanagement wird durch Rehabilitan-
den-Orientierung und gute Abläufen im gesamten Rehabilitationspro-
zess geprägt.

3. Die internen Abläufe und ihre Schnittstellen zu anderen Dienstleistern
müssen einer kontinuierlichen Beobachtung und Analyse zur Quali-
tätssicherung und der ständigen Verbesserung unterzogen werden.

4. Ein Hauptzweck des Qualitätsmanagements ist die Erreichung einer
kontinuierlichen berufsgruppenübergreifenden Qualitätsverbesserung
im gesamten therapeutischen Team.

2.2 Gründe für die Einführung eines
Qualitätsmanagements

Heute ist es kaum noch möglich, mit den herkömmlichen Methoden und
Strategien dem begonnenen Wettbewerb im Gesundheitswesen zu begeg-
nen. Unter den sich immer schneller verändernden Gegebenheiten ist es
eine Herausforderung, am Markt zu bestehen, neue Märkte zu finden
oder bestehende Märkte auszubauen.

Für ambulante und stationäre Rehabilitationseinrichtungen erfordert
diese Entwicklung ebenfalls ein Umdenken und Weiterentwickeln der
strategischen Ausrichtung. Zukünftig wird es erforderlich sein, sich den
Qualitätsanforderungen undQualitätssicherungssystemen aktiv zu stellen
und diese zu erfüllen. Das bedeutet die Beachtung folgender Schlüsselkri-
terien:

l Einführung von Qualitätsmanagementprozessen
l Ein Teilhabeorientiertes Leitbild im interdisziplinären Team umsetzen
l Einrichtungskonzept mit inhaltlicher Darstellung der Rehabilitations-

schwerpunkte
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l Indikationsspezifische Rehabilitationskonzepte auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen definieren, aktualisieren und berufsgruppenübergrei-
fend umsetzen

l Verantwortungsübernahme für das QM-System mit ärztlicher Lei-
tungskompetenz

l Erfüllung und Aufrechterhaltung der Basisanforderungen für ein QM-
System der Einrichtung (Beschwerdemanagement, Schnittstellenma-
nagement, interne Qualitätssicherung, Erfüllung behördlicher und ge-
setzlicher Anforderungen, Teilnahme an externen QS, wenn relevant,
Fehlermanagement, interne Kommunikation, Risikomanagement und
kontinuierliche Verbesserung)

l Personalentwicklung
l Schnittstellenmanagement mit Partnern und Lieferanten vereinbaren
l Darstellung der getroffenen Regelungen in einer Dokumentation

(QMH)

2.3 Zielsetzungen eines internen QM-Systems

Die Einführung von Qualitätsmanagementsystemen soll die Qualität im
Rehabilitationsprozess bestmöglich steuern, unterstützen und sicherstel-
len. Die daraus resultierenden Ergebnisse müssen regelmäßig betrachtet
und gemeinsam bewertet werden. Ziel ist die Weiterentwickelung der
Organisation zu ermöglichen. Ein internes Qualitätsmanagementsystem
aufzubauen, ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen umgesetzt
werden kann. Die Einführung dauert in der Regel bis zu zwei Jahre, die
Nutzung in allen Bereichen mit guter Wirksamkeit kann bis zu fünf Jahre
dauern. Mit einem Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten und umzu-
setzen, erfordert gute Kommunikation, interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, Zeit, Kenntnisse und Fertigkeiten.

Qualität ist zum einen die Erfüllung der Kundenanforderungen und
zum anderen der damit verbundene interne Aufwand im Verhältnis zum
Nutzen. Die vorhandenen Rahmenbedingungen und Ressourcen müssen
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dazu gut eingeteilt werden. Qualität ist nicht nur rationell, sondern auch
effektiv zu erbringen.

An die stationäre Rehabilitationseinrichtung werden folgende Erwartun-
gen gestellt:

l Rehabilitationsprozess individuell planen und sicherstellen
l Sichere und professionelle Versorgung der Rehabilitanden
l Aktive Teilhabeorientierung
l Regelmäßige Überprüfung und, wenn erforderlich, Anpassung der

Therapieziele
l Unnötige Leistungen vermeiden
l Aktives Management von identifizierten Risiken
l Vermeidung von Fehlern und umgehendes Korrekturmanagement bei

Vorfällen
l Effektives Schnittstellenmanagement
l Bearbeitung von Beschwerden

Diese Grundkriterien gelten natürlich auch für ambulante Dienstleistun-
gen.

2.4 Grundsystematik der
Qualitätsverbesserung

Die Grundlage aller Qualitätsmanagementverfahren ist immer ein wie-
derkehrender Regelkreis. Von zentraler Bedeutung ist das Wechselspiel
von Leistungsbeobachtung, Bewertung und Rückkoppelung zur Opti-
mierung, mit dem Ziel einer ständigen Verbesserung der Prozesse. Das
Prinzip der ständigen Verbesserung basiert auf dem sogenannten Deming-
Zyklus, der zugleich Anwendungs- und Erklärungsmodell ist. Dieser
Zyklus wird auch als Plan-Do-Check-Act-Zyklus (PDCA-Zyklus) be-
zeichnet. Demnach wird jeder Prozess als Regelkreis betrachtet und kann
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als solcher schrittweise verbessert werden. Die Vorgehensweise erfolgt in
folgenden Teilschritten:

l Planen (plan)
l Ausführen (do)
l Überprüfen (check)
l Verbessern (act)

Im Grundansatz soll im PDCA-Kreislauf zunächst eine Planung zur
effektiven Verbesserung festgelegt werden (plan). Hierbei sollte beachtet
werden, was mögliche Hemmnisse sind und wie im Vorgehen Schwie-
rigkeiten mit gezielten Maßnahmen schon im Vorfeld reduziert werden
kann. Danach ist dieser Plan auszuführen (do), zunächst in kleinerem
Maßstab. Alle vorhandenen, relevantenDaten, die Antwort auf die Fragen
der Planungsphase geben, sind zu sammeln bzw. die festgelegten Ände-
rungen sind durchzuführen. Anschließend sind die Auswirkungen der
Änderungen zu beobachten und die Ergebnisse festzuhalten und zu
überprüfen (check). Schließlich werden die Ergebnisse studiert, um zu
erkennen, was an demVorgang noch zu verbessern (act) und entsprechend
als Eingangsgröße im nächsten Durchlauf von Bedeutung ist.

Man durchläuft denZyklus nun ein zweites, ein drittesMal und so fort.
Das wiederholte Durchlaufen ist besonders sinnvoll, da das Problem jedes
Mal etwas mehr eingegrenzt wird und außerdem der Wissensinhalt des
Anwenders zunimmt, indem die Erfahrungen aus den vorhergehenden
Zyklen angewendet werden. Hieraus ist der Begriff der ständigen Verbes-
serung entstanden, da der Zyklus immer wieder durchlaufen und bei
jedem Durchlauf das Problem kontinuierlich eingegrenzt wird. Trotz
der Einteilung in vier Schritte bzw. Phasen bleibt festzuhalten, dass der
Deming-Zyklus der ständigen Verbesserung als Kreis im Sinne eines
Prozesses ohne Anfangs- und ohne Endpunkt zu verstehen ist. Jeder leistet
einen Beitrag, egal an welcher Stelle. Einen festgelegten Beginn gibt es
nicht, die Verbesserungen sind ständig und kontinuierlich anzustreben.«

Da umfassendes Qualitätsmanagement die Summe aller einzelnen
Prozesse ist und die Kostenbetrachtung eine immer stärkere Rolle spielt,
sollten in allen Berufsgruppen immer folgende Fragen Ausgangspunkt
sein:
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